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Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, 
 

dieser Krieg in Europa hätte verhindert werden können und hätte verhindert wer-
den müssen!  
 
Mit der fehlenden ernsthaften Bemühung, über die von Russland am 17. Dezem-
ber 2021 vorgelegten Vertragsentwürfe über Sicherheitsgarantien substanzielle 
Verhandlungen zu führen, haben Sie es gemeinsam mit den USA und den NATO-
Partnern versäumt, einen wirksamen Versuch zu unternehmen, den Frieden für 
die Ukraine und für Europa zu bewahren. 
 
Nun ist die „militärische Spezialoperation“ im Gang – welch ein zynischer Begriff 
für den von Russland entfesselten Angriffskrieg gegen die Ukraine - und ein Ende 
von Tod, Zerstörung und Flucht ist nicht abzusehen. Russland hat mit der groß-
russisch nationalistischen Haltung seines Präsidenten, wonach es sich bei der Uk-
raine nicht um einen souveränen Staat, sondern um „Kleinrussland“, mithin einen 
Teil Russlands handele, den Grundsatz der souveränen Gleichheit aller Mitglieder 
der Vereinten Nationen in Art. 2 Abs. 1 der Charta der Vereinten Nationen verletzt. 
 
Der militärische Angriff auf die Ukraine stellt einen Verstoß gegen das absolute 
Gewaltverbot nach Art. 2 Abs. 4 der Charta der VN dar. Russland hat auch keine 
Beweise dafür vorzulegen, dass der Angriff zur Abwendung eines Völkermords der 
Ukraine an der russischen Minderheit in den ostukrainischen Verwaltungsbezirken 
von Donezk und Lugansk gerechtfertigt ist. 
 
Es spricht für sich, dass Russland am 07. März 2022 der mündlichen Verhandlung 
vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag fernge-
blieben ist, wo die Gelegenheit bestanden hätte, hierzu vorzutragen. Der einstwei-
ligen Anordnung, die der IGH am 16.03.2022 auf Antrag der Ukraine gegen Russ-
land erlassen hat, wonach alle Kampfhandlungen sofort einzustellen sind, wird von 
Russland missachtet. 
 
Der russische Präsident trägt für die Entfesselung des völkerrechtswidrigen An-
griffskriegs ebenso die persönliche Verantwortung wie für die Vielzahl von unter-
schiedslosen Angriffen auf die Zivilbevölkerung durch den Beschuss von Wohnge-
bieten, die Verletzungen des humanitären Völkerrechts darstellen. Hinzu kommt 
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die Androhung der Anwendung von Atomwaffen durch den russischen Präsidenten 
und den Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrats, die nach dem Rechtsgut-
achten des Internationalen Gerichtshofs vom 08.07.1996 gegen das Völkerrecht 
verstößt. 
 
Sollte am Ende dieses Krieges im Rahmen einer Verhandlungslösung ein neutraler 
Status der Ukraine herauskommen, werden die Menschen in der Ukraine zu Recht 
die Frage stellen, warum sie unbeschreibliches Leid und die Zerstörung ihrer 
Städte und ihrer Heimat ertragen mussten für ein Ergebnis, das man auch schon 
zuvor auf dem Verhandlungsweg hätte erzielen können, ohne bewaffneten Kon-
flikt. 

 
Warum sollte denn der Einwand, den die Bundesregierung gemeinsam mit der 
französischen Regierung im April 2008 auf der NATO-Ratstagung in Bukarest ge-
gen den Beitritt der Ukraine erhoben hat, im Dezember 2021 nicht mehr zutreffend 
sein? Ein Verstoß gegen russische Sicherheitsinteressen hieß es damals, auf de-
ren Berücksichtigung die NATO sich bei aller grundsätzlichen Anerkennung der 
souveränen Rechte jedes Staates, sich frei für ein Bündnissystem zu entscheiden, 
gegenüber Russland verpflichtet hatte. Hatte Angela Merkel in ihrer Regierungs-
erklärung vom 18.12.2013 mit Blick auf den sich zuspitzenden Konflikt in der Uk-
raine nicht gesagt: „Wir müssen aus dem Entweder – Oder herauskommen“, wo-
nach sich die Ukraine zwischen der Europäischen Union und Russland entschei-
den müsse. „Hieran werden wir sicherlich weiter intensiv arbeiten.“ 
Warum haben Sie als Bundeskanzler diesen Faden nicht aufgenommen?  

  
Wieso haben Sie darüber hinaus den Rat erfahrener deutscher Diplomaten, Mili-
tärs und Friedensforscher in den Wind geschlagen, die in ihrem Appell „Raus aus 
der Eskalationsspirale“ vom 05.12.2021 dazu aufgerufen haben, ein Moratorium 
für alle Truppenverlegungen, Aufrüstungsmaßnahmen und militärischen Manöver 
vorzuschlagen, um in einem Zeitraum von zwei Jahren gemeinsam mit Russland 
eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa auszuhandeln? Das hätte bedeutet, 
Gorbatschows Vorschlag für ein gemeinsames Haus Europa und Putins Vorschlag 
für einen gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum von Lissabon bis Wladi-
wostok beim Wort zu nehmen. 
 
In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 25.09.2001 hatte er gesagt: 
„Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas zu den Vereinigten 
Staaten. Aber ich bin der Meinung, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbst-
ständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur festigen wird, wenn es seine eige-
nen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen 
sowie mit den Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzialen Russlands vereini-
gen wird.“ Dafür war er mit stehenden Ovationen aller Fraktionen bedacht worden. 
 
Was folgte, war weitere Politik des politischen und militärischen Containments 
Russlands durch die Osterweiterung der NATO, die Stationierung von Truppen an 
der russischen Grenze im Baltikum und den Bau von Raketenabschussrampen in 
Polen und Rumänien.  

 
Neben dem Status der Ukraine hätte es in den von Russland vorgeschlagenen 
Verhandlungen auch um atomare Abrüstung gehen sollen. Vorgeschlagen war un-
ter anderem, dass sowohl Russland als auch Amerika Kurz- und Mittelstreckenra-
keten in einer solchen Entfernung voneinander stationieren, dass sie von den Sta-
tionierungsorten aus den anderen nicht erreichen können. 
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In diesem Zusammenhang erinnern wir daran, dass die Beendigung der Stationie-
rung US-amerikanischer Atomwaffen auf deutschem Boden zum Zweck der nuk-
learen Teilhabe von den vorangegangenen Bundesregierungen und zuletzt auch 
von Frau Bundesaußenministerin Baerbock von dem Ergebnis von Paketlösungen 
in atomaren Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und Russland abhän-
gig gemacht wurde. 

 
Warum hat die Bundesregierung im Rahmen der NATO im Dezember nicht darauf 
gedrängt, in solche Abrüstungsverhandlungen einzutreten? Dies versäumt zu ha-
ben, stellt einen Verstoß gegen Artikel VI des Nichtverbreitungsvertrags dar, wo-
nach die Signatarstaaten dazu verpflichtet sind, mit dem ernsthaften Willen über 
Schritte zu einer vollständigen nuklearen Abrüstung zu verhandeln. 

  
Stattdessen haben Sie sich dazu entschieden, im Rahmen Ihres 100 Milliarden 
Euro Aufrüstungsprogramms für die nukleare Teilhabe Deutschlands nun in den 
USA die modernsten verfügbaren atomaren Trägerwaffen, F 35 Tarnkappenbom-
ber, zu kaufen. 

 
Sie wissen sehr gut, dass sowohl die USA als auch Deutschland in dem Augen-
blick, in dem die Piloten des Jagdgeschwaders 33 in Büchel die dort stationierten 
US-amerikanischen Atomwaffen übernehmen, den Nichtverbreitungsvertrag ver-
letzen würden. Denn den USA ist es nach dem Nichtverbreitungsvertrag verboten, 
Atomwaffen an einen Nichtatomwaffenstaat zu übergeben. Ebenso ist es Deutsch-
land als Nichtatomwaffenstaat verboten, Atomwaffen von einem Atomwaffenstaat 
anzunehmen.  

 
Die von Ihnen geplante Anschaffung der F 35 Tarnkappenbomber für den Einsatz 
von Atomwaffen dient somit nicht einer regelbasierten Außen- und Sicherheitspo-
litik. Vielmehr wird damit ein Bruch des Völkerrechts vorbereitet. 

  
Schließlich sind die von Ihnen veranlassten Lieferungen von Waffen an die Ukraine 
und die Finanzierung ukrainischer Waffenkäufe mit dem akuten Risiko einer Aus-
weitung des Krieges verbunden. Sie bringen unser Land damit in Gefahr, in den 
Krieg verwickelt zu werden. 

  
Zwar ist es gemäß Artikel 51 der UN-Charta völkerrechtlich zulässig, einem ange-
griffenen Land im Rahmen kollektiver Verteidigung zu Hilfe zu kommen. Hierzu 
bedarf es keiner speziellen Bündnisverpflichtung wie etwa durch den NATO-
Vertrag. Man muss sich aber entscheiden, ob man im Rahmen einer solchen kol-
lektiven Verteidigung den angegriffenen Staat mit Waffen beliefern und damit 
selbst zur Kriegspartei werden will oder ob man neutral bleiben möchte. Mit dem 
Status eines neutralen an einem bewaffneten Konflikt unbeteiligten Staat ist aber 
die Lieferung von Waffen wie die von Deutschland an die Ukraine übergebenen 
1.000 Panzerabwehrwaffen, die 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ sowie 
2.700 Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“ und die Finanzierung von Waffenkäu-
fen in Milliardenhöhe unvereinbar. Trotz aller Bekenntnisse dazu, dass die NATO 
keine Kriegspartei werden will, kommt es darauf an, ob Russland ein Land in völ-
kerrechtlich vertretbarer Weise als am Krieg beteiligt einstuft. Dies kann spätes-
tens dann virulent werden, wenn die Gasimporte aus Russland eingestellt werden 
sollten. 
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Herr Bundeskanzler Scholz, wir appellieren an Sie: 
 

1. Stoppen Sie die Waffenlieferungen an die Ukraine! Verhindern Sie, dass aus dem 
Krieg Russlands gegen die Ukraine ein unkontrollierbarer Flächenbrand und am 
Ende ein III. Weltkrieg wird! Unsere ganze Unterstützung der Ukraine muss der 
humanitären Hilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen und den diplomati-
schen Bemühungen zur Beendigung des Krieges gehören! 

2. Setzen Sie sich gegenüber der Regierung der Ukraine dafür ein, dass die ukraini-
schen Städte zu „offenen Städten“ im Sinne des Art. 59 Abs. 1  des 1. Zusatzpro-
tokolls zu den Rotkreuzabkommen erklärt werden, die vom Krieg zu verschonen 
sind. Es muss verhindert werden, dass die Kampfhandlungen in die Städte getra-
gen und die zivile Bevölkerung noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Nur so 
kann eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe und eine weitere Massen-
flucht vermieden werden! 

3. Setzen Sie sich bei beiden Kriegsparteien ein für einen Waffenstillstand ohne Vor-
bedingungen. Einen militärischen Sieg kann es für keine der beiden Seiten geben. 
Eine Lösung des Konflikts und einen Interessenausgleich gibt es nur am Verhand-
lungstisch. Deutschland kann zu einer Verhandlungslösung einen wichtigen Bei-
trag leisten - allerdings nur als ehrlicher Makler bei Wahrung militärischer Neutra-
lität. 

4. Treten Sie einer um sich greifenden Russenfeindlichkeit entgegen! Die Menschen 
in Russland können ebenso wenig etwas für die Entscheidung des russischen Prä-
sidenten wie die russischen Familien, die als nationale Minderheit in der Ukraine 
leben. Dies gilt auch für alle Sanktionsmaßnahmen. Ebenso wie vom Krieg sind 
auch von Sanktionen überwiegend diejenigen betroffen, die nichts mit den ge-
troffenen Entscheidungen zu tun haben! Erst Recht gilt dies für Künstler, Wissen-
schaftler und Sportler und den Austausch auf dem Gebiet der Wissenschaften, der 
Kultur und des Sports. Dies muss bei jeder Sanktionsentscheidung bedacht wer-
den. Ein totaler Sanktions- und Wirtschaftskrieg schadet den Energieinteressen 
Deutschlands und den auf russische Getreidelieferungen angewiesenen Men-
schen in aller Welt. Er erschwert den friedlichen Neuanfang der Beziehungen, der 
am Ende jedes Krieges stehen muss.  

5. Kehren Sie um von Ihrem Weg der Aufrüstung und der Anschaffung von F 35 
Atombombern. Die von Ihnen gewählte Politik des militärischen Containment, des 
Wirtschaftskriegs und der Isolierung Russlands wird die Konfrontation in gefährli-
cher Weise weiter eskalieren. Das Friedensgebot des Grundgesetzes und der 
Charta der Vereinten Nationen fordert friedliche Streitbeilegung! 

Mit freundlichen Grüßen  

Otto Jäckel 

Im Namen des Vorstands von IALANA Deutschland e.V. 


